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Zustellung einer Ladung zur
Hauptverhandlung an Pflichtverteidiger

SIPO 5S 230 Abs. 2,37, 145a Abs. 2; ZPO 5 171

1. Ein Haftbefehl nach 5 230 Ab's. 2 SIPO s€tzt stets und
zwingend voraus, dass der Angeklagte zum Hauptver-
handlungstermin ordnungsgemäß geladen war.

2. Wird ein Angeklagter zum Hauptverhandlungstermin
über seinen Pflicht\rerteidiger geladen, bedarf es für die
Wirksamkeit der Zustellung der Vorlage einer entspre-
chenden Vollmachtsurkunde (9 171 5.2 ZPO; I 145a
Abs. 2 S. t SIPO). Dass sich der Pflichtverteidiger selbst
runwiderrullich zum Zustellungsbevollmächtigten< des
Angeklagten erklärt hat, reicht nicht aus, eine Bevoll-
mächtigung für tadungszustellungen zu bewirken oder
zu fingieren.

OLG Naumburg, Beschl. v.06.11.20'13 * 1 Ws 56/13

Mitgeteilt von RA Ahxandcr FuncA, Berlin, und
RA Jan-Robert Fanck, Brawschweig.
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